
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/9/12 Bkd37/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1966

Norm

DSt 1872 §56

Rechtssatz

Das TilgG beschränkt sich auf die Tilgung gerichtlicher Verurteilungen; seine Bestimmungen haben auf disziplinäre

Verurteilungen keine Anwendung. Nach den Bestimmungen des Disziplinarstatutes sind die Disziplinarstrafen - mit

Ausnahme der Löschung des Verweises - nicht tilgbar.
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